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Doppelhaushalt 2013/2014 – Einzelplan 03 B

am 8. November 2012
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrter Herr Staatsminister,

verehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren!

Die Ausgabenansätze des Einzelplanes 03 B der Staatsbauverwaltung umfassen

· im Jahre 2013             1.333.4 Millionen Euro und

· im Jahre 2014             1.330.8 Millionen Euro 
Dies bedeutet gegenüber 2012 eine Steigerungsrate um 22,7 Millionen Euro und damit um 1,7 %.

Im Jahre 2014 ist ein nahezu unveränderter Ansatz (minus 0,2 %) vorgesehen.

Der Einzelplan 03 B ist geprägt von Verstätigung und Verlässlichkeit bei anhaltend hohem Förderniveau.

Mit den Maßnahmen im Doppelhaushalt 2013/2014 verbessern wir die Infrastruktur und stärken die Wohn- und Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Land. 

Bei dem vorliegenden Haushalt handelt es sich um einen klassischen Investitionshaushalt mit einer Investitionsquote von 47,2 % im Jahre 2013 und 46,7 % im Jahre 2014. Er trägt damit ganz wesentlich zu der hohen Investitionsquote des Gesamthaushaltes von12,12 % in 2013 und 11,6 % im Jahre 2014 bei. Diese Investitionsquote bedeutet die Spitzenposition innerhalb Deutschlands.
Die Personalausgabenquote im Einzelplan 03 B beträgt 34,0 % im Jahre 2013, im Gesamthaushalt sind dies 41,5 %.

Berücksichtigt man die gesamten Bauausgaben, die von der Staatsbauverwaltung hauptsächlich für die anderen Ressorts und für den Bund getätigt werden, so ergibt sich sogar eine Personalquote von nur rund 12 %. Bei der Vielzahl von Baumaßnahmen für andere Ressorts und den Bund waren im vergangenen Haushaltsjahr

· über eine Milliarde Hochbauausgaben des Landes, die in den Einzelplänen der übrigen Ressorts veranschlagt sind
· über 400 Millionen Hochbaumaßnahmen des Bundes und Dritter und

· über eine Milliarde Maßnahmen im Rahmen der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen.

Stellenplan
Zum Stellenplan ist anzumerken, dass im Einzelplan 03 B lediglich sechs neue Stellen im Jahre 2013 wegen der Rücknahme der 42 Stunden-Woche für Beamte ausgebracht sind. Das sind die Stellen, die bei der Erhöhung der Wochenarbeitszeit eingespart wurden. 

Zu berücksichtigen gilt es dabei auch die weitere Verringerung des Stellenplans, nachdem heuer weitere 72 Stellen abgebaut werden müssen.

Im kommenden Jahr werden nach dem Hebungskonzept „Verwaltung 21“, 79 Stellen und im Jahr 2014   74 Stellen in ihrer Wertigkeit angehoben. Darüber hinaus werden in einem weiteren Hebungskonzept auf Grund der Dienstrechtsreform 82 Stellen mit Wirkung ab 1.7.2013 gehoben.

Große Hochbaumaßnahmen

Die Haushaltsansätze bei den großen Hochbaumaßnahmen für die Staatsbauverwaltung selbst (Anlage S) steigen von 4,0 Millionen Euro im Jahre 2012 auf je 8 Millionen im Jahre 2013 und 2014. Damit wird 
· die Gesamtinstandsetzung des Ämtergebäudes in Bayreuth fortgesetzt und ein Modellprojekt realisiert, in dem bei der Sanierung der Passivhaus-Standard mit Komponenten eines Niedrigenergiehauses verwirklicht wird, 
· endlich die Sanierung der Obersten Baubehörde vorgenommen, mit deren Umsetzung bereits begonnen wurde, 
· in Unterfranken ein neuer Stützpunkt am Standort Hafen Lohr für den Straßenbetriebsdienst gebaut und dadurch eine Straßenbaumeisterei aufgegeben werden. 

· Zudem können erste Schritte in der Planung für eine einhäusige Unterbringung des Staatlichen Bauamtes Weilheim gemacht werden.

Energetische Sanierung

Die energetische Sanierung staatlicher Gebäude wird mit 20 Mio. Euro fortgesetzt. 
Im Stammhaushalt werden zudem die Mittel für große Baumaßnahmen in der Anlage S in 2013 um 58 Mio. Euro auf 616 Mio. Euro und in 2014 um 92 Mio. Euro auf 650 Mio. Euro erhöht. 

Bei den kleinen Baumaßnahmen beträgt die Aufstockung im Stammhaushalt 41 Mio. Euro von 80 auf 121 Mio. Euro. Jede dieser Maßnahme unterliegt der gesetzlichen Vorschrift der Energieeinsparverordnung (EnEV) aus 2009. Nach einem Ministerratsbeschluss aus 2011 müssen die nach EnEV errichteten staatlichen Baumaßnahmen in Bayern die Anforderungen an die Gebäudehülle um 30 % übertreffen.

Bei den energetischen Sanierungen staatlicher Gebäude müssen von den Ressorts 20 % aus den allgemeinen Baumitteln zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen Maßnahmen zusammen werden die Haushaltsanforderungen der Opposition weitgehend erreicht oder sogar übertroffen.
Wohnraumförderung

Die Notwendigkeit einer staatlichen Förderung des Wohnungsbaues ist unbestritten. Der Bedarf an Wohnraum, insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für sozial benachteiligte Bürger, vor allem in den Ballungsräumen, hat zugenommen. Deshalb konzentrieren wir dort unsere Mietraumförderung. Entscheidend dabei ist die Bereitschaft privater Investoren, Kapital langfristig in Wohngebäuden, auch bei erhöhten energetischen Maßnahmen und gestiegenen Kosten, zu investieren, sonst greift die staatliche Förderung zu kurz. 
Wir sind deshalb unserem Wohnungsbauminister Joachim Herrmann sehr dankbar, dass er auf diese Situation beispielhaft reagiert und zu Beginn dieses Jahres

· die Kostenobergrenze und damit die Förderhöhe angehoben und

· die Zinssätze für die Förderdarlehen deutlich gesenkt hat.
Darüber hinaus wurden Zuschläge angepasst bzw. neu eingeführt
· bei Wohnungen für Rollstuhlfahrer 
· zur Stärkung und Aufwertung innerörtlichen Lagen und 
· besonders für die energetischen Maßnahmen. 
Wir sind damit den Forderungen der Münchner Wohnbaukonferenz nachgekommen, was große Zustimmung gefunden hat. Die Maßnahmen zeigen inzwischen bei den belegungsabhängigen Förderdarlehen bereits Wirkung.

Darüber hinaus läuft ein Versuch an 14 Standorten in Bayern, Mietwohnungen im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung zu fördern um zu prüfen, ob es damit noch besser gelingt, für sozial schwache Haushalte auch Morgen noch moderne und zeitgemäße Wohnungen in ganz Bayern bereit zu stellen.

Der Bewilligungsrahmen für die Wohnraumförderung wird mit dem Antrag der CSU/FDP-Koalition von 205 Millionen auf 210 Millionen in 2013 und 2014 erhöht. Insgesamt sind dies im Vergleich mit anderen Bundesländern beachtliche Summen.

Notwendig für die Bereitschaft privater Investoren, Kapital langfristig in Wohngebäude zu investieren, ist die Wiedereinführung einer degressiven Abschreibung, die wir beim Bund erneut einfordern werden. 

In den ländlichen Räumen verzeichnen wir seit 2008 eine stärkere Zunahme der Bautätigkeit. Hier fördern wir den Bau und Erwerb von Wohnungseigentum zusätzlich zu den im Staatshaushalt bereit gestellten Mitteln über die Förderung der Landesbodenkreditanstalt. Sie verbilligt die günstigen KfW-Darlehen für den Erwerb und Neubau von Eigenheimen und von Eigentumswohnungen oder deren Modernisierung, um die Menschen in ländlichen Räumen zu halten du dort die Wohnqualität zu steigern.
Wohngeld

Beim Wohngeld ist jeweils eine Verringerung der Ausgabenmittel für 2013 von bisher 144 Millionen Euro auf 136 Millionen Euro und 2014 eine weitere Verringerung auf 133 Millionen Euro vorgesehen. Diese Mittel sind ausreichend, um die gesetzlichen Ansprüche nach dem Wohngeldgesetz erfüllen zu können. Dies ist auf die gute Arbeitsmarktsituation zurück zu führen.
Studentenwohnraumförderung

Der Bewilligungsrahmen für die Studentenwohnraumförderung liegt in 2013 und 2014 jeweils bei 17,5 Millionen Euro die Verstetigung des Ansatzes auf hohem Niveau. Über die Jahre hinweg bedeutet dies eine ständige Erhöhung des Angebotes für Studentenwohnungen. Damit erfährt Bayern eine bundesweite Anerkennung. Andere Länder wären froh, wenn sie im Haushalt so viel Finanzmittel, wie wir das in Bayern seit Jahren tun, aufbieten könnten.
Städtebauförderung

Der Bewilligungsrahmen aus Landesmitteln für die Städtebauförderung beträgt nach der nochmaligen Erhöhung um 10 Millionen Euro durch den Antrag der CSU/FDP-Koalition 94,6 Millionen Euro im Jahr 2013 und auf 94,9 Millionen Euro im Jahr 2014. Die Fördermittel aus dem Landeshaushalt liegen damit auf gleichem Niveau wie im Jahr 2012 und deutlich höher als die knapp 60 Millionen Euro in den Jahren 2005 bis 2007 bzw. der rund 70 Millionen in der Zeit von 2009 bis 2011. Wir haben allein im Nachtragshaushalt 2012 die Mittel für das Landesprogramm von 13 Mio. Euro um 35 Mio. Euro auf 48 Mio. erhöht.

Wenn sie in der Gesamtsumme der Bundes- und Landesmittel um ca. 6 Millionen bzw. 5 Millionen niedriger liegen als im Jahre 2012, so ist dies auf den geringeren Anteil der Mittel aus dem Europäischen Strukturfonds zurückzuführen, dessen Förderperiode 2013 ausläuft und für den Zeitraum danach derzeit neu verhandelt wird. 
Das Programm wurde 2011 40 Jahre alt. Waren früher die Verbesserung der Wohnungswirtschaft und die Verlagerung von Industriebetrieben aus der Innenstadt wichtige Bestandteile, so umfasst das Programm heute durch 6 Bund-Länderprogramme, das Bayerische Landesprogramm und ein EU-Förderprogramm und hat damit an Bedeutung zur Lösung der heutigen Probleme erheblich zugenommen. 
Die Konversion und Revitalisierung von Industrie- und Gewerbeflächen und die Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie die energetische Erneuerung bis hin zur Innenstadtstärkung sind neue Aufgabenbereiche und tragen erheblich zur Steigerung der Wohnqualität und Attraktivität unserer Städte und Gemeinden bei.
Betriebsdienst

Für den Betriebsdienst auf den Staatsstraßen sind insgesamt 100,8 Millionen Euro im Jahre 2013 und 101,3 Millionen Euro im Jahre 2014 vorgesehen. Die Steigerungen in Höhe von 4,5 bzw. 5 Millionen sind wichtig, damit die Staatsstraßen auch im Winter gut befahrbar sind. Dazu leisten die Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes und der Straßen- und Autobahnmeisterei für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Tag und Nacht einen sehr wichtigen Beitrag.
Staatsstraßen
Für den Staatsstraßenbau stehen im Jahre 2013 und 2014 im Stammhaushalt je 215 Millionen Euro zur Verfügung. Damit haben wir eine Verstetigung des Ansatzes erreicht für die Bestandserhaltung und mit 125 Millionen Euro einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt. Die Mittel dafür betrugen in den Haushalten 2004/05 rd. 45 Millionen, 2006/07 rd. 65 Millionen Euro. 
Seit 2004/05 wurden die Mittel für die Bestandserhaltung verdreifacht und entsprechen damit den Anmerkungen des Rechnungshofes. Die Staatsstraßen werden besser und der Nachholbedarf geringer, seit wir 125 Mio. Euro jährlich für die Bestandserhaltung bereitstellen. 
Zum Staatsstraßenbau hinzu zu rechnen sind die Mittel für die Abfinanzierung der PPP-Projekte in Höhe von 8,1 Millionen Euro und die Mittel für das FAG-Sonderbaulastprogramm, das im Jahre 2002 mit 18 Millionen begonnen wurde und inzwischen 30 Millionen beträgt. 
Zusätzlich müssen wir uns überlegen, ob wir die Standards nicht noch stärker projektbezogen und weniger allgemeingültig setzen, um eine noch höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen. 
Wir müssen alles tun, das Niveau im Staatsstraßenbau, das mit wirklichen Kraftakten in den letzten Jahren auf die 215 Millionen Euro angehoben wurde, zu verstetigen, damit wir 
· unsere Straßeninfrastruktur bedarfsgerecht erneuern

· Unfallschwerpunkte entschärfen und

· die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen

· die Entwicklung gerade der strukturschwachen Räume und der ländlichen Räume insgesamt fördern.

Angesichts der Schwerpunktsetzung in diesem Haushalt stellt der Einzelplan 03 B ein gutes Ergebnis dar. Ich bitte deshalb, dem Einzelplan 03 B zuzustimmen.
